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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DIE VII [ ! ]
IN DEN FREIEN AEMTERN REG. ORTE [ACHT ALTE ORTE AUSG.
BE]

"Demnach wir von unseren auff Letzter badischen tagsatzung [vom 26 . November
2

1670 ] gewesten Ehrengesandten [Beat Jakobi.  Zurlauben und Niklaus

Letter]  gebührendt berichtet worden 3 auch auss dem Eingelangten Abscheidt

mit mehrerem Ersechen 3 dass der damalige entschluss 3 wegen Installierung ei¬

nes Statthalters der Landtschreibery in freyen Embtem [ - 1670 war H e i n-
3

rieh Ludwig  Zurlauben als Landschreiber abgesetzt worden - ] dahin

gezyhlet 3 dass unverzogenlich ein qualificierte person von unss nacher 3 und

Jnnamen des Alten LandtSchreibers Söhnen [ - gemeint Beat Heinrich Franz Ignaz

Zurlaüben 3 den späteren Engelberger Konventualen P . L e ο n z Zurlauben - ]

Ernambset 3 und den Regierenden ohrtten Zue Confirmation vorgeöffnet werde.

Wan nun wir hierüber gleichergestalten unsere reflectiones walten lassen und

selbsten befunden Zue berüewigung der Sachen 3 auch trost der Underthanen , das

solches die nohturfft unverzogenlich erheüschen thue . Als habent wir Zue dem

Endt unsem . . . Statthalter Ritter Beat Jacob [I . ] Zur Lauben 3 als Grossvat-
4

ter seines Sohns kindem ermahnet 3 dass Er sich auff ein guet Subiectum von

unserem ohrt bedenkhen 3 und in unser heutigen Rahts versamblung 3 ohne feherne¬

ren uffzug emambsen 3 undt kundtbahr machen solle . Worüber dan Er über unsere

mehr mahlige Erinnerung unss under Anderem beförderst vorgestelt 3 unsem . . .

Lieben Mitbürger Johan Melchior K ο l i n3 als welche [r ] ihme Statthalter

[Beat Jakob I . ] Zur Lauben vor disserem vill Jahr in der Cantzley bey freyen

Empteren abgewartet 3 und die Substituten stehel Ehrlichen versehen [ - als

Landschreiber - Substitut lässt sich Kolin bis jetzt zu unterschiedlichen Malen

in der Zeit von 1643 ? bis 1657 nachweisen - ] ; also das Er der alten bruchen

undt gewohnheiten guète erkhandtnus hat 3 auch schon ettwas bestandtnen Alters

[ - nämlich 49jährig - ] ist die warheit Zuebekhennen eines sanfftmüetigen und

frydtsamen gemuets ist 3 deme dan wir eben auch Zue dieser stell und Verwaltung

der Landtschribery dissmahlen für qualificiert 3 und hoffentlich gnuegsamb Er-

achtet 3 und unsere ohrts halben selbigem beyfahl ertheilt 3 auch desswegen ur-

sach genommen Euch . . . dessen Zue advisieren 3 Jnmassen gegen übrigen . . . Reg.

ohrten gleichergestalten beschicht 3 und verdeütem Abscheydt gemäss umb ihre

Confirmation (wie Wir dan bey so gestalten Sachen kein bedenckhen tragen



thuendt ) durch dis express abgeschickhte schreiben , dieselbige freundt Eydt-

gnosisch ersuechen wollen . Undt weylen ihre Jungst Zue Baden [ an der genannten

Tagsatzung ] geweste H. Ehrengesandten Meinung beförderst auch dahin gerichtet

wäre , als wollen wir an ihrer beystimmung nach Jnhalt des Badischen Abscheidtes

nit Zwei ff len , sonders unss einer Sincerischen , und unverwylten freündteydt-

gnössischen Antwort versechen , damit in den Ambt geschäfften die erheüschendt,

und nun mehr verlangendte Angestalt ohne fehmem Auffzug gemacht werden könte.

Wie dan wir hoffen dass durch dissere Person , der Regiehrenden ohrten allge¬

meines Ansechen und Authoritet , auch der Underthanen wollfarth sovil müglich

erhalten werden möge [ - Kolin war dann tatsächlich von 1671 - 1677 Landschrei¬

ber - Statthalter - ] , darzue dan wir auch Jederweylen , Nebent Euch . . . das un-

serige beytragen helffen wollen , Euch versichernde , dass wir hingegen den-

selbigen Jederzeit Zue allen beliebenden Eydtgnössischen diensten und wahrer

freündtschafft hertzlichen und wohl beygetahn verbliben werden . "
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